[image: image1.jpg]ﬁktionskreis d[eilmittel iedersachsen





§ 1 NAME UND SITZ; GESCHÄFTSJAHR

(1) Der Verein führt den Namen „Aktionskreis Heilmittel Niedersachsen“ mit dem Zusatz „Ärzte, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden zur Wahrung der Patienteninteressen“.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Hannover.

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das Jahr der Gründung gilt als Rumpfjahr.

§ 2 ZWECK

(1) Der Zweck des Vereins ist, ausschließlich und unmittelbar, eine zukunftsweisende und leistungsfähige Ausgestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens zu unterstützen. Ziel des Vereins ist es, auf die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen so einzuwirken, dass die gesamte Bevölkerung im Bedarfsfall jederzeit auf ein angemessenes Gesundheitssystem zurückgreifen kann.

(2) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch 

a) Informationen über aktuelle Entwicklungen im Bereich der Gesundheitsmedizin

b) Förderung eigenständiger Veranstaltungen sowie Aktionen zum Thema Heilmittelversorgung und Förderung einer sicheren und nachhaltigen medizinischen Versorgung der Bevölkerung

c) Etablierung eines Internetmediums, um Interessierten die Möglichkeit zu bieten, sich über die Lage der medizinischen Versorgung und berufspolitische Hintergründe zu informieren

d) Qualifizierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

(3) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke

(5) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

(6) Der Verein kann den Beitritt zu anderen Organisationen beschließen. 

§ 3 MITGLIEDSCHAFT

(1) Mitglieder können Personen oder Institutionen werden, die die Ziele des Vereins unterstützen wollen.

(2) Zu Ehrenmitgliedern können durch Beschluss der Mitgliederversammlung Personen ernannt werden, die sich besonders um die Ziele des Vereins verdient gemacht haben.

§ 4 ERWERB UND ENDE DER MITGLIEDSCHAFT

(1) Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen (auch per Fax oder E-Mail). Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Gegen die Ablehnung ist die Beschwerde an die Mitgliederversammlung möglich. 

(2) Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod,

b) durch Austritt mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Quartalsende

c) durch Ausschluss wegen vereinsschädigendem Verhaltens.

(3) Über einen Ausschluss gemäß Ziffer 2c entscheidet der Vorstand, die Möglichkeit der Berufung einer Mitgliederversammlung besteht.

§ 5 RECHTE UND PFLICHTEN DER MITGLIEDER

(1) Mitglieder, deren Mitgliedschaft nicht gekündigt ist, haben volles Antrags- und Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Jedes Mitglied hat eine Stimme.
(2) Die Mitglieder haben die von der Mitgliederversammlung festgesetzten Beträge zu entrichten.

(3) Ehrenmitglieder haben Rede- und Antragsrecht, jedoch kein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung. Sie sind von Beiträgen und sonstigen Leistungen befreit.

§ 6 ORGANE UND EINRICHTUNGEN DES VEREINS

(1) Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung

(2) Durch Beschluss der Mitgliederversammlung oder des Vorstandes können weitere organisatorische Einrichtungen, insbesondere Ausschüsse mit besonderen Aufgaben geschaffen werden.
§ 7 VORSTAND

(1) Der Vorstand besteht aus

· der Vorsitzenden oder dem Vorsitzendem

· seiner Vertreterin oder seinem Vertreter

· der Schriftführerin oder dem Schriftführer

· seiner Vertreterin oder seinem Vertreter

· der Kassenwartin oder dem Kassenwart

(2) Gesetzlicher Vertreter im Sinne des § 26 BGB ist die Vorsitzende oder der Vorsitzende

(3) Die Amtszeit des Vorstandes beträgt ein Jahr. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand bleibt bis zur Neuwahl im Amt.

(4)  Der Vorstand führt die Geschäfte ehrenamtlich. Er kann sich eine Geschäftsordnung geben.
(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder anwesend sind. Mit Zustimmung von 2/3 der Vorstandsmitglieder können Beschlüsse auch fernmündlich oder schriftlich/ per Fax/ per E-Mail gefasst werden.
(6) Kontoberechtigt für das Vereinskonto sind Kassenwartin oder Kassenwart, zusätzlich die oder der Vorsitzende oder seine Vertreter. 

(7) Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein vom Protokollführer und dem Sitzungsleiter zu unterzeichnendes Protokoll anzufertigen. Bei nach Absatz 5 Satz 2 gefassten Beschlüssen gilt dies entsprechend.
§ 8 MITGLIEDERVERSAMMLUNG

(1) Die Mitgliederversammlung des Vereins findet mindestens einmal jährlich statt. Die Einladung mit der Tagesordnung ist den Mitgliedern spätestens zwei Wochen vor der Versammlung persönlich zu übergeben, per Post zuzustellen (Poststempel) oder per E-Mail zu versenden.
(2) Der Mitgliederversammlung obliegen

a) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes

b) Entlastung des gesamten Vorstandes

c) Gegebenenfalls Wahl des neuen Vorstandes

d) Wahl eines Kassenprüfers (Wiederwahl ist zulässig)

e) Festlegung der Tätigkeitsschwerpunkte

f) Festlegung und Verwendung des erforderlichen Budgets

g) Änderung der Satzung des Vereins

h) Festsetzung der Beiträge

i) Entscheidung über Anträge

j) Ernennung von Ehrenmitgliedern

k) Auflösung des Vereins 

(3) Außerordentliche Mitgliederversammlungen können bei Bedarf stattfinden. Der Vorstand beruft eine außerordentliche Mitgliederversammlung beim Vorliegen eines wichtigen Grundes von sich aus ein oder, wenn mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder dies schriftlich unter Angabe eines Grundes beantragen.

(4) Jede fristgerecht einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig. Sie beschließt, soweit Satzung oder Gesetz nichts anderes bestimmen, über alle Anträge mit einfacher Mehrheit. Änderungen der Satzung bedürfen einer 2/3 Mehrheit der im Zeitpunkt der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

(5) Über die Mitgliederversammlung und deren Beschlüsse ist ein Protokoll anzufertigen, das vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen ist.
§ 9 AUFLÖSUNG, ÄNDERUNG DES VEREINSZWECKS

(1) Eine Auflösung des Vereins oder eine Änderung des Vereinszwecks kann nur mit einer 2/3 Mehrheit aller stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung zum Auflösungs- bzw. Änderungsbeschluss reicht aus.
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